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 Veröffentlicht am 16.11.1994

Index

72/13 Studienförderung

Norm

StudFG 1983 §2 Abs1 lita;

StudFG 1983 §4 Abs4 litd;

Rechtssatz

Eine außerordentliche Studienunterstützung ist nur dann auf das Stipendium anzurechnen, wenn diese

Studienunterstützung erkennbar anstelle eines Stipendiums gewährt wurde.
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